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Die neue Repertoiresuche mit neuem Anteilsbild

AGENDA
Das Formular zu Rückfragen aus den Deviation Reports

Übersicht & Termine

Angewendete Rückfallregelungen und asymmetrische Werke 

Deviation Reports und deren Interpretation
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 01. Oktober 2020  01. Juni 2022 01. Juli 2021

 Umsetzung der 
erweiterten FreiV

 Umsetzung der 
Ableitungslogik

 Erste Ausschüttung nach 
Ableitungslogik

 MGV beschließt 
Neuordnung der 

Anteilsregeln

 GoLive der FreiV in der 
Werkanmeldung

Keine Änderungen in der Werkanmeldung; FreiV 
nach der seit 1996 geltenden Regelung mgl. Werkanmeldung entsprechend der Neuregelung der FreiV möglich

Werkregistrierung und Verteilung entsprechend den Anteilsschlüsseln des bisherigen 
Verteilungsplans (z.B. 5:3:4 bei verlegten Werken im AR gem. § 195 VP alt)

Umstellung Werkdokumentation 
auf neue Ableitungslogik

Werkanmeldung nach 
Ableitungslogik

 Ende März 2022

Quelle: GEMA

ZEITSTRAHL FÜR DIE OPERATIVE UMSETZUNG DER 
NEUEN ANTEILSREGELN
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01.07.2021 
GOLIVE DER 
WERKANMELDUNG MIT 
FREI-VEREINBARKEIT IM 
MITGLIEDER-PORTAL

06.12.2021 
VERÖFFENTLICHUNG VON 
BEISPIEL DEVIATION REPORTS 
UND NEUEN ANTEILSBILDERN 
FÜR WERKE DIE IM GJ 2019 
VORGEKOMMEN SIND

Quelle: GEMA
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Januar Februar

05.03.2022
Stopp Werkimporter

GEMA

März

Verlage
1. Es werden keine Mitteilungen bei der maschinellen Ergänzung der VRT-Verweise versendet
Quelle:GEMA

ZEITSCHIENE DER AKTIVITÄTEN FÜR DIE FINALE MIGRATION -  
DURCHFÜHRUNG VORAUSSICHTLICH 11.03. - 20.03.

Einspielung Rückfallregeln  in 
DIDAS-P1

Einspielung 
modifizierter 
Rückfallregeln in 
DIDAS-A27

25.02.2022
Freeze Ergänzung 

VRTs über EBV

Generalprobe Migration
29.01. - 17.02.

17.02.2022
Ende Generalprobe

Finale Migration
11.03. - 20.03.

27.03.2022
Freischaltung EBV für 

Mitglieder

Manuelle Ergänzung der VRT Verweise über EBV durch die Verlage

20.03.2022
Korrekturen 
asym-Werke

Werkanmeldung möglich - Kein Downtime erforderlich
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KOMMUNIKATION DER 
NEUEN TERMINE AN DIE 
VERLEGERSCHAFT 
ERFOLGTE AM 13.01.2022

- 25.02. Offline setzen der 
EBV-Anwendung

- 28.02. Rückfragen aus den 
Deviation Reports

- 11.03. Start der finalen 
Migration und Stopp vom 
Werkimporter

- 20.03. Ende Rückmeldung 
von manuellen Korrekturen 
der asymmetrischen VRTs

Quelle: GEMA
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PROJEKT LANDINGPAGE - REGELMÄßIGE UPDATES DER 
ARBEITSGRUPPE UND UNTERLAGEN ZU DEN DEVIATION REPORTS 

Quelle: GEMA

Video-Tutorial Rückfragen

Projekt Landingpage - Neue Anteilsregeln
https://www.gema.de/aktuelles/neue-anteilsregeln/

https://vimeo.com/650899456/925fb6a70f
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Die neue Repertoiresuche mit neuem Anteilsbild

AGENDA
Das Formular zu Rückfragen aus den Deviation Reports

Übersicht & Termine

Angewendete Rückfallregelungen und asymmetrische Werke 

Deviation Reports und deren Interpretation
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Es hat sich herausgestellt, dass es in folgenden Punkten einen 
weitergehenden Erläuterungsbedarf gibt:
1. Basisaufteilung und teilverlegte Werke

2. Neue Bearbeiterregelung, bei der der Verleger zum Bearbeiteranteil 

beiträgt

3. Werke mit freien Komponisten oder Textdichtern

4. Schienenbasierte Auswertung von Subverlagsverträgen

ERLÄUTERUNGS-
BEDARF

Quelle: GEMA

ERLÄUTERUNGEN ZU BESONDEREN THEMEN:

ÜBERSICHT
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Beispielwerk in der Sparte U mit einem verlegten K1 mit 70% vom K-Anteil, einem unverlegten K2 
mit 30% vom K-Anteil und einem verlegten T (100% vom T-Anteil). K1 und T sind beide bei OV1 
verlegt:

Bisherige Regelung: Das Verhältnis zwischen Musik und Text ist 66,67:33,33

●        K1 hat 70% vom K-Anteil, also 46,67%. Er ist bei OV1 teilverlegt, d.h. K1 tritt 33,33% seines
         Anteils an OV1 ab (= 15,56%). Es verbleiben 31,11% bei K1.

●        K2 hat 30% vom K-Anteil, also 20,00%. Er ist nicht verlegt.

●        T hat 100% vom T-Anteil, also 33,33%. Er ist bei OV1 teilverlegt, d.h. T tritt lt. bisheriger
         Regelung 25% seines Anteils an OV1 ab (=8,33%). Es verbleiben 25,00% bei T.

Ergebnis der bisherigen Regelung:

●        K1 31,11

●        K2 20,00

●        T 25,00

●        OV1 23,89 (= 15,56+8,33)

BASISAUFTEILUNG
UND
TEILVERLEGTE
WERKE

Quelle: GEMA

BASISAUFTEILUNG UND TEILVERLEGTE WERKE (1)
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Neue Regelung (Ableitungslogik): Das Verhältnis zwischen Musik und Text ist 64:36

●        K1 hat 70% vom K-Anteil, also 44,80%. Er ist bei OV1 teilverlegt, d.h. K1 tritt 33,33% seines
         Anteils an OV1 ab (= 14,93%). Es verbleiben 29,87% bei K1.

●        K2 hat 30% vom K-Anteil, also 19,20%. Er ist nicht verlegt.

●        T hat 100% vom T-Anteil, also 36,00%. Er ist bei OV1 teilverlegt, d.h. T tritt 33,33% seines
         Anteils an OV1 ab (= 12,00%). Es verbleiben 24,00% bei T.

Ergebnis Neuregelung: Altregelung zum Vergleich

● K1 29,87                                       31,11
● K2 19,20                                       20,00
● T 24,00                                 25,00
● OV1 26,93 (= 14,93+12)        23,89

BASISAUFTEILUNG
UND
TEILVERLEGTE
WERKE

Quelle: GEMA

BASISAUFTEILUNG UND TEILVERLEGTE WERKE (2)



11

Untextiertes, verlegtes Werk in der Sparte U mit Bewertung 12 bzw. 24 Punkten:

 

NEUE
BEARBEITER-
REGELUNG

Quelle: GEMA

NEUE BEARBEITERREGELUNG (1)

Rolle U12 Alt U12 Neu Rechenweg Neu

K(G) 58,34 61,12 =66,67-(0,6667*8,33)

B 8,33 8,33

OV(K) 33,33 30,55 =33,33-(0,3333*8,33)

Rolle U24 Alt U24 Neu Rechenweg Neu

K(G) 50,00 55,56 =66,67-(0,6667*16,67)

B 16,67 16,67

OV(K) 33,33 27,77 =33,33-(0,3333*16,67)
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Textiertes, verlegtes Werk in der Sparte U mit Bewertung 12 bzw. 24 Punkten:

Originalfassung

 

Bearbeitung

NEUE
BEARBEITER-
REGELUNG

Quelle: GEMA

NEUE BEARBEITERREGELUNG (2)

Rolle U24 Alt U24 Neu Rechenweg Neu

K(G) 33,34 37,12 =42,67-(0,6667*8,33)

B 8,33 8,33

T(G) 25,00 24,00 Keine Belastung

OV(K) 16,66 18,55 =21,33-(0,3333*8,33)

OV(T) 16,67 12,00 Keine Belastung

Rolle U12 Alt U12 Neu

K(G) 41,67 42,67

T(G) 25,00 24,00

OV(K) 16,66 21,33

OV(T) 16,67 12,00
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Das Ganze wird etwas komplizierter, wenn es am Werk mehrere Komponisten gibt, die unabhängig 
voneinander unverlegt oder verlegt sind. Dazu folgendes Beispiel:

● Ein Werk ist von zwei Komponisten und einem Textdichter geschrieben worden. Außerdem 
gibt es einen genehmigten Bearbeiter. Die Punktbewertung des Werkes ist 12P. Der 
Bearbeiter hat daher Anspruch auf 1/12 = 8,33%

● Es gilt in der Sparte U die statuarische Basisaufteilung K 64 – T 36.
● Gemäß Anmeldung teilen sich die beiden Komponisten den K-Anteil im Verhältnis K1 60% zu 

K2 40%.
● K1 ist verlegt, K2 und T1 jedoch nicht.

Berechnung der Aufteilung:

● K1 = 0,6*64 = 38,4. K1 tritt 33,33% von 38,4 = 12,8 an V1 ab. Zwischenergebnis: Bei K1 
verbleiben 25,6. Davon wird 0,6*8,33*0,67 = 3,35 zugunsten des Bearbeiters abgezogen. 
Endergebnis K1=22,25

● V1 = 12,8 als Zwischenergebnis. Davon wird 0,6*8,33*0,33 = 1,65 zugunsten des Bearbeiters 
abgezogen. Endergebnis V1=11,15

● K2 = 0,4*64 = 25,6. Davon wird 0,4*8,33 = 3,33 zugunsten des Bearbeiters abgezogen. 
Endergebnis K2=22,27

● B = 8,33
● T1 = 36

NEUE
BEARBEITER-
REGELUNG

Quelle: GEMA

NEUE BEARBEITERREGELUNG (3)
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Unverlegtes Werk mit K(F) und A in der Sparte U

 

Gleiches Werk verlegt

 

Das gleiche verlegte Werk, aber jetzt in Sparte UD

 

WERKE MIT FREIEN
KOMPONISTEN ODER
TEXTDICHTERN

Quelle: GEMA

WERKE MIT FREIEN KOMPONISTEN ODER 
TEXTDICHTERN (1)

Rolle U12 Alt U12 Neu Rechenweg Neu

K(F) 75,00 60,00 Rest

A 25,00 40,00 K-Anteil beträgt gem. §192/194 100% 
Davon 40% gem. §197 an A

Rolle U12 Alt U12 Neu Rechenweg Neu

K(F) 41,67 40,00 Rest

A 25,00 26,67 K-Anteil beträgt gem. §192/194 66,67% 
Davon 40% gem. §197 an A

OV 33,33 33,33

Rolle UD UD Rechenweg Neu

K(F) 0,00 0,00 Rest

A 42,86 66,67 K-Anteil beträgt gem. §192/194 66,67% 
Davon 100% gem. §197 (1) an A

OV 57,14 33,33 Verlagsanteil gem. §197 (2)
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Verlegtes Werk mit K(F), A und T(F) in der Sparte U

 

 

 

WERKE MIT FREIEN
KOMPONISTEN ODER
TEXTDICHTERN

Quelle: GEMA

WERKE MIT FREIEN KOMPONISTEN ODER 
TEXTDICHTERN (2)

Rolle U12 Alt U12 Neu Rechenweg Neu

K(F) 25,00 25,60 Rest

A 25,00 17,07 K-Anteil beträgt gem. § 192/194 42,67%
Davon 40% gem. §197 (1) an A

T(F) 25,00 24,00 T-Anteil beträgt gem. §192/194 24%

OV 25,00 33,33 Verlagsanteil gem. §197 (2)

Rolle U12 Alt U12 Neu Rechenweg Neu

A 25,00 17,07 wie oben

OV 25,00 33,33 wie oben

G (DP) 50,00 49,60 =25,60+24,00
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Teilsubverlegtes AKM/AUME-Auslandswerk im VR

SCHIENENBASIERTE
AUSWERTUNG VON
SUBVERLAGS-
VERTRÄGEN

Quelle: GEMA

SCHIENENBASIERTE AUSWERTUNG VON 
SUBVERLAGSVERTRÄGEN (1)

Rolle Pho Alt Pho Neu

K1 30,00 30,00

T2 30,00 30,00

OV1(K1) 20,00 20,00

OV2(T2) 20,00 20,00

Rolle Pho Alt Pho Neu

K1 25,00 25,00

T2 25,00 30,00

OV1(K1) 12,50 12,50

OV2(T2) 25,00 20,00

SV1(K1) 12,50 12,50
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Vollständig subverlegtes AKM/BUMA-Auslandswerk im AR

SCHIENENBASIERTE
AUSWERTUNG VON
SUBVERLAGS-
VERTRÄGEN

Quelle: GEMA

SCHIENENBASIERTE AUSWERTUNG VON 
SUBVERLAGSVERTRÄGEN (2)

Rolle U Alt U Neu Gesellschaft

K1 33,34 33,34 AKM

T2 33,33 33,33 BUMA

OV1(K1) 16,67 16,67 AKM

OV2(T2) 16,66 16,66 BUMA

Rolle U Alt U Neu Gesellschaft

K1 25,00 33,34 AKM

T2 25,00 25,00 BUMA

OV1(K1) 0,00 0,00 AKM

OV2(T2) 12,50 12,50 BUMA

SV1(K1) 25,00 16,67 GEMA

SV2(T2) 12,50 12,50 GEMA
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Die neue Repertoiresuche mit neuem Anteilsbild

AGENDA
Das Formular zu Rückfragen aus den Deviation Reports

Übersicht & Termine

Angewendete Rückfallregelungen: VRT-Ergänzungen

Deviation Reports und deren Interpretation
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DAS PROBLEM: Folgende Kategorien können nicht bzw. nicht korrekt migriert werden:

● Werke mit unvollständigen VRTs

● Werke mit asymmetrischen VRTs

DIE LÖSUNG: Es wird u.a. folgende Rückfallregelung angewandt:

● Es werden an den betroffenen Vereinbarungen VRTs ergänzt, bis alle Urheber VRTs 

mit allen Verlagen haben und umgekehrt.

VORTEILE:

● Migration ist möglich.

● Verteilung bleibt stabil.

NACHTEIL:

● An den betroffenen Werken stehen VRTs, die den tatsächlichen Vereinbarungen nicht 

entsprechen.

RÜCKFALL-
REGELUNGEN

Quelle: GEMA

VRT-ERGÄNZUNGEN
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Werke mit asymmetrischen VRTs sind Werke

● bei denen mindestens zwei Urheber von jeweils mehr als einem Verlag vertreten werden
● bei denen unregelmäßige („asymmetrische“) VRTs vorhanden sind.

Beispiel für ein Werk mit asymmetrischen VRTs:

● K1 wird vertreten von OV1 und OV2
● K2 wird vertreten von OV2 und OV3
● K3 wird vertreten von OV3 und OV4 und OV5
● K4 wird vertreten von OV5

Achtung Missverständnisse:

● Es ist nicht richtig, dass jedes Split-Copyrightwerk automatisch ein Werk mit asymmetrischen VRTs ist.
● Es ist nicht richtig, dass jedes Werk, bei dem Urheber von jeweils mehreren Verlagen vertreten werden, 

automatisch ein Werk mit asymmetrischen VRTs ist.

Kein Werk mit asymmetrischen VRTs ist z.B. folgendes Werk:

● K1 wird vertreten von OV1 und OV2
● K2 wird vertreten von OV3 und OV4
● K3 wird vertreten von OV5
● K4 wird vertreten von OV5

WERKE MIT
ASYMMETRISCHEN
VRTs

Quelle: GEMA

WAS SIND WERKE MIT ASYMMETRISCHEN VRTs?
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WERKE MIT 
ASYMMETRISCHEN VRTs 

Quelle: GEMA

Eine korrekte Anteilsaufteilung des Originalverlagsanteils 
in Originalverlagsverträgen mit mehreren Originalverlagen 
kann bei Werken mit asymmetrischen VRTs nicht korrekt 
berechnet werden. Lösungsansatz:

➔ Bei vorgekommenen Werken werden VRTs (“alle mit 

allen”) ergänzt, damit die Verteilung stabil bleibt.

➔ Bei nicht-vorgekommenen Werken wird eine 

gleichmäßige Anteilsaufteilung eingesetzt (so auch 

geschehen in der Vergleichsverteilung für die 

Deviation Reports).

➔ Manuelle Prüfung und Korrektur der wichtigsten Fälle 

durch die Verlage seit November.

➔ Elektronisches Verfahren für den Prüf- und 

Korrekturprozess nach Going Live
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WERKE MIT
ASYMMETRISCHEN
VRT-VERWEISEN

Quelle: GEMA

Ergebnisse einer Hochrechnung:

➔ 0,86% der Werke haben asymmetrische VRTs

➔ Bezogen auf den Bestand von ca. 1,6 Mio 

verteilungsrelevanten Werken ergibt sich eine Menge von 

14.000 vorgekommenen Werken

➔ Repertoirezugehörigkeit:

◆ 32% GEMA-Repertoire

◆ 8% gemischtes Repertoire

◆ 60% Auslandsrepertoire

AUSWERTUNG DES WERKBESTANDES
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MANUELLE 
PRÜFUNG UND 
KORREKTUR 
DURCH DIE 
VERLAGE SEIT 
NOVEMBER

Quelle: GEMA

➔ Rückmeldung der Verlage zu asymmetrischen VRT’s über das 

vorgegebene EXCEL-Template

➔ Zustimmung des anderen Verlages, der den gleichen Urheber vertritt, 

muss vorab nicht eingeholt werden, auch dann nicht, wenn dessen 

Anteil dadurch reduziert wird.

➔ Rücksendung des Templates durch die Verlage bis zum 20.03.2022

➔ Die Rückmeldung führt zu einer manuellen Korrektur des betroffenen 

Werkes unmittelbar nach der finalen Migration.

➔ Werkänderungsmitteilung für original- und subverlegte Werke wird an 

alle Verlage versendet und mit Hinweisbaustein versehen.
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Die neue Repertoiresuche mit neuem Anteilsbild

AGENDA
Das Formular zu Rückfragen aus den Deviation Reports

Übersicht & Termine

Angewendete Rückfallregelungen und asymmetrische Werke 

Deviation Reports und deren Interpretation



25

Anmerkungen

▪ Korrekturen von Werken, die nicht 
mit den Deviation Reports und mit 
der Umstellung auf die 
Ableitungslogik 
zusammenhängen, sollen nicht 
über das Rückfrageformular 
angestoßen werden. 
Werkänderungen sind über CWR 
oder Online-Werkanmeldung 
einzureichen. D.h. Werke, die 
heute in DIDAS abweichend 
dokumentiert sind, können nicht 
über das Rückfrageformular 
korrigiert werden.

4

▪ Bearbeitung der Rückfragen 
erfordert präzise Angaben, 
Referenzierung auf Deviation 
Reports und Begründungen 
seitens Anfragesteller

2

▪ Aufnahme der Rückfragen über 
den digitalen Prozess mittels 
Webformular im Mitglieder-Portal

1

▪ Das Rückfrageformular kommt 
zum Einsatz, wenn 
Abweichungen aufgrund der 
Anwendung der neuen 
VP-Bestimmungen nicht 
nachvollziehbar bzw. aus Sicht 
der Verlage nicht korrekt sind.

3

PROZESS ZUR BEARBEITUNG VON 
RÜCKFRAGEN ZUM DEVIATION REPORT

Quelle: GEMA
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Die neue Repertoiresuche mit neuem Anteilsbild

AGENDA
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Übersicht & Termine

Angewendete Rückfallregelungen und asymmetrische Werke 

Deviation Reports und deren Interpretation
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PARALLEL LAUFEND REPERTOIRESUCHE MIT BEISPIEL 
NEUANTEILSBILDERN BIS MITTE FEBRUAR 2022

Quelle: GEMA

Neue Anteilsbilder 3. VV

Standard Repertoiresuche
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PARALLEL LAUFEND REPERTOIRESUCHE MIT BEISPIEL 
NEUANTEILSBILDERN BIS MITTE FEBRUAR 2022

Quelle: GEMA

Neue Anteilsbilder 3. VV

Standard Repertoiresuche
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Werkmitteilungen 
nach neuem 
Anteilsbild

Umstellung der Werkmitteilungen auf reale 
Prozentangaben führt zur besseren 
Nachvollziehbarkeit bei Urhebern und Verlagen
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GEMA Website/FAQs
▪ kontinuierliche Aktualisierung der 

FAQs auf der Projekt-Landingpage
     https://www.gema.de/aktuelles/neue-anteilsregeln/
▪ GEMA Newsletter
▪ E-Mail: neueanteilsregeln@gema.de

Distribution mit 
Referenz auf 
GEMA Kanäle 

Virtuos 
Mitgliedermagazin

Verleger

Quelle: GEMA

Webinar
▪ Regelmäßige Durchführung von 

Webinaren für die Mitglieder 
▪ https://www.gema-veranstaltungen.de 

GEMA

VERÖFFENTLICHUNG DER 
UNTERLAGEN ZUR 
INTERPRETATION DER 
DEVIATION REPORTS AUF 
DER PROJEKT 
LANDINGPAGE 

E-MAIL ZUR 
KOMMUNIKATION DER 
NEUEN TERMINE AM 13.01. 
AN DIE VERLAGE 
VERSCHICKT 

NEUER ARTIKEL IN DER 
NÄCHSTEN AUSGABE
DER VIRTUOS GEPLANT 




